
Die Ratsmitglieder sind zutiefst darüber be­
sorgt, daß die Besatzungsmacht Israel weiter­
hin hartnäckig an ihrer Politik festhält, palä­
stinensische Zivilisten unter Zuwiderhand­
lung gegen die Resolutionen des Sicherheits­
rats und gegen das Vierte Genfer Abkommen 
des Landes zu verweisen, wie sich am 17. Au­
gust 1988 gezeigt hat, als Israel vier palästi­
nensische Zivilisten nach Libanon auswies 
und beschloß, noch 40 weitere auszuweisen. 
Die Mitglieder ersuchen Israel, umgehend von 
der Ausweisung palästinensischer Zivilisten 
abzulassen und umgehend für die sichere 
Rückkehr der bereits Ausgewiesenen zu sor­
gen. 
Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daß 
die im vorstehenden ersten Absatz beschrie­
bene, zur Zeit in den besetzten Gebieten herr­
schende Lage schwere Konsequenzen für die 
Bemühungen um die Herbeiführung eines um­
fassenden, gerechten und dauerhaften Frie­
dens im Nahen Osten hat. 
Sie erklären erneut, daß das Genfer Abkom­
men vom 12.August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten auf die palästi­
nensischen und anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebiete einschließlich 
Jerusalems Anwendung findet, und ersuchen 
die Hohen Vertragsparteien, die Einhaltung 
des Abkommens sicherzustellen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen 
auf die Resolutionen des Sicherheitsrats und 
werden mit der Lage in den besetzten palästi­
nensischen Gebieten einschließlich Jerusa­
lems weiter befaßt bleiben.« 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Abschuß 
eines iranischen Zivilflugzeuges. — Reso­
lution 616(1988) vom 20. Juli 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des vom 5. Juli 1988 da­

tierten Schreibens des amtierenden Stän­
digen Vertreters der Islamischen Republik 
Iran an den Präsidenten des Sicherheits­
rats (S/19981), 

— nach Anhörung der Erklärung von Außen­
minister Ali-Akbar Velayati, dem Vertre­
ter der Islamischen Republik Iran, und der 
Erklärung von Vizepräsident George Bush, 
dem Vertreter der Vereinigten Staaten von 
Amerika (siehe S/PV.2818), 

— zutiefst bestürzt darüber, daß ein Zivi l ­
luftfahrzeug der Iran Air — planmäßiger 
Auslandsflug 655 — beim Überfliegen der 
Straße von Hormus durch einen von dem 
amerikanischen Kriegsschiff >USS Vincen-
nes< verschossenen Flugkörper zerstört 
wurde, 

— unter Betonung der Notwendigkeit einer 
auf unparteiischen Ermittlungen basieren­
den vollständigen Aufklärung der Um­
stände dieses Zwischenfalls, 

— zutiefst beunruhigt über die zunehmende 
Verschärfung der Spannungen im Golfge­
biet, 

1. bringt seine tiefe Bestürzung über den Ab­
schuß eines iranischen Zivilflugzeugs 
durch einen von einem amerikanischen 
Kriegsschiff verschossenen Flugkörper so­
wie sein tiefes Bedauern über den tragi­
schen Verlust unschuldiger Menschenle­
ben zum Ausdruck; 

2. spricht den Familien der Opfer dieses tra­
gischen Zwischenfalls sowie den Völkern 
und Regierungen ihrer Herkunftsländer 
sein tief empfundenes Beileid aus; 

3. begrüßt den auf das Ersuchen der Islami­
schen Republik Iran hin gefaßten Beschluß 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organi­
sation, »eine unverzügliche Tatsachener­
mittlung einzuleiten, um alle sachdienli­
chen Fakten und technischen Aspekte der 
Kette von Ereignissen im Zusammenhang 
mit dem Flug und der Zerstörung g j s Flug­

zeugs festzustellen«, und begrüßt den von 
den Vereinigten Staaten von Amerika und 
der Islamischen Republik Iran verlautbar-
ten Beschluß, mit der Internationalen Z i ­
villuftfahrt-Organisation bei den Ermitt­
lungen zusammenzuarbeiten; 

4. bittet nachdrücklich alle Parteien des Chi-
kagoer Abkommens von 1944 über die In­
ternationale Zivilluftfahrt, sich genau­
estens und unter allen Umständen an die 
internationalen Regeln und Gepflogenhei­
ten betreffend die Sicherheit der Zivilluft­
fahrt zu halten, insbesondere diejenigen, 
die in den Anhängen zu diesem Abkommen 
enthalten sind, damit eine Wiederholung 
ähnlich gearteter Zwischenfälle verhin­
dert wird; 

5. betont die Notwendigkeit einer vollständi­
gen und raschen Durchführung seiner Re­
solution 598(1987), die die einzige Grund­
lage für eine umfassende, gerechte, ehren­
hafte und dauerhafte Lösung des Konflikts 
zwischen Irak und Iran darstellt, bekräf­
tigt seine Unterstützung für die Bemühun­
gen des Generalsekretärs zur Durchfüh­
rung der genannten Resolution und ver­
pflichtet sich, mit diesem bei der Aufstel­
lung seines Durchführungsplans zusam­
menzuarbeiten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah­
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einsatz 
chemischer Waffen im Konflikt zwischen 
Irak und Iran. - Resolution 620(1988) vom 
26.August 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolution 

612(1988), 
— nach Behandlung der vom 20. und 25. Juli 

beziehungsweise 19. August 1988 datierten 
Berichte (S/20060 mit Add. 1, S/20063 mit 
Add. 1, S/20134) der Delegationen, die der 
Generalsekretär zur Untersuchung des an­
geblichen Einsatzes chemischer Waffen in 
dem Konflikt zwischen Irak und der Isla­
mischen Republik Iran entsandt hat, 

— tief bestürzt über die Feststellungen der 
Delegationen, aus denen hervorgeht, daß 
in dem Konflikt zwischen Irak und Iran 
immer v/ieder chemische Waffen einge­
setzt wurden und daß der Einsatz dieser 
Waffen gegen Iraner an Intensität und 
Häufigkeit noch zunahm, 

— zutiefst besorgt über die Gefahr eines mög­
lichen Einsatzes von chemischen Waffen in 
der Zukunft, 
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Angesichts der immer wieder aufflammenden 
Debatte über die Frage, ob und in welcher 
Form sich die Bundesrepublik Deutschland 
an friedenssichernden Operationen der Ver­
einten Nationen beteiligen könnte, ist es nütz­
lich, sich mit den politischen, rechtlichen und 
militärischen Grundlagen des >peacekeeping< 
zu beschäftigen. Gründliche wissenschaftli­
che Beiträge zu diesen Fragen sind hierzulan­
de Tradition; man denke etwa an die Arbeiten 

— im Hinblick auf die derzeit in der Abrü­
stungskonferenz geführten Verhandlun­
gen über das vollständige und wirksame 
Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung chemischer Waffen sowie über 
deren Vernichtung, 

— entschlossen, seine Anstrengungen dahin 
gehend zu verstärken, jedem Einsatz che­
mischer Waffen, der unter Verletzung in ­
ternationaler Verpflichtungen erfolgt, ein 
für alle Mal ein Ende zu setzen, 

1. verurteilt aufs schärfste den Einsatz che­
mischer Waffen in dem Konflikt zwischen 
Irak und Iran, der unter Verletzung der 
Verpflichtungen aus dem am 17. Juni 1925 
in Genf unterzeichneten Protokoll über 
das Verbot der Verwendung von ersticken­
den, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie 
von bakteriologischen Mitteln im Kriege 
wie auch unter Mißachtung seiner Resolu­
tion 612(1988) erfolgt; 

2. legt dem Generalsekretär nahe, umgehen­
de Untersuchungen zur Klärung des Sach­
verhalts einzuleiten, wenn ihm von einem 
Mitgliedstaat Anschuldigungen hinsicht­
lich eines möglichen Einsatzes von chemi­
schen und bakteriologischen (biologi­
schen) Waffen oder von Toxinwaffen zur 
Kenntnis gebracht werden, der möglicher­
weise einen Verstoß gegen das Genfer Pro­
tokoll von 1925 oder andere entsprechende 
Normen des Völkergewohnheitsrechts dar­
stellt, und über die Ergebnisse Bericht zu 
erstatten; 

3. fordert alle Staaten auf, die Ausfuhr che­
mischer Erzeugnisse, die zur Herstellung 
chemischer Waffen dienen, auch weiterhin 
strikten Kontrollen zu unterwerfen bezie­
hungsweise derartige Kontrollen einzu­
führen oder zu verstärken, insbesondere 
soweit es sich um die Ausfuhr zugunsten 
von Parteien eines Konflikts handelt, bei • 
denen feststeht oder hinreichend Grund 
zur Annahme besteht, daß sie unter Verlet­
zung internationaler Verpflichtungen che­
mische Waffen eingesetzt haben; 

4. beschließt, unter Berücksichtigung der 
Untersuchungen des Generalsekretärs un­
verzüglich geeignete und wirksame Maß­
nahmen in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen in Erwä­
gung zu ziehen, falls in Zukunft, gleichgül­
tig wo und von wem, chemische Waffen 
unter Verletzung des Völkerrechts einge­
setzt werden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah­
me. 

von Michael Bothe (Streitkräfte internationa­
ler Organisationen, Köln/Berlin 1968) oder 
Michael Schaefer (Die Funktionsfähigkeit des 
Sicherheitsmechanismus der Vereinten Na­
tionen, Berlin 1981). Auch die durch Karl Jo­
sef Partsch betreute Arbeit von Horst Risse 
verdient es, über den engeren Kreis von Völ­
kerrechtsexperten hinaus gelesen und ausge­
wertet zu werden. 
Risse untersucht mit kritischer Akribie die 
Frage, ob die Bestimmungen des in bewaffne­
ten Konflikten anwendbaren humanitären 
Völkerrechts für friedenssichernde Operatio­
nen der Vereinten Nationen verbindlich sind. 
Für Praktiker mag diese Fragestellung über­
raschend wirken, denn friedenssichernde 
Operationen setzen grundsätzlich erst nach 
Beendigung von Kampfhandlungen ein. Sie 
dienen der Überwachung und Kontrolle im 
Einvernehmen mit dem Aufenthaltsstaat. 
Konsequenterweise sind die Entwicklung von 
Rechtsgrundsätzen eines — noch nicht vor­
handenen — internationalen Polizeirechts 
und die Regelung von stationierungsrechtli­
chen Fragen sicher dringender als die Bin-
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dung von UN-Kontingenten an das humanitä­
re Völkerrecht. Aber dessen Regeln sind nicht 
nur bei Kampfeinsätzen unverzichtbar: ihre 
Beachtung hat exemplarische Bedeutung für 
den erfolgreichen Einsatz von UN-Friedens­
truppen. Sie schärft im übrigen auch den 
Blick für den Geltungsbereich und die Rege­
lungsinhalte des humanitären Völkerrechts, 
die nicht auf die eigentliche Kampfführung 
beschränkt sind. 
Die so umgrenzte Themenstellung gibt zu­
nächst Gelegenheit, der Frage nach der 
Rechtspersönlichkeit der Vereinten Nationen 
und ihrer Organhaftung für die von den ein­
zelnen Entsendestaaten bereitgestellten 
Truppenkontingente nachzugehen. Risse be­
jaht beides mit überzeugenden Argumenten 
und gestützt auf die Praxis des peacekee­
ping'. Dabei zeigt er auf, daß die Vereinten 
Nationen zwar selbst hoheitliche Gewalt aus­
üben, aber in Fragen der Rechtsetzung und 
der Rechtsprechung auf die Entsendestaaten 
der Truppenkontingente zurückgreifen müs­
sen. Die Vereinten Nationen sind einschlägige 
vertragsrechtliche Bindungen nicht eingegan­
gen. Aber die Bestimmungen (regulations) für 
alle neueren UN-Operationen enthalten die 
Anweisung, daß die nationalen Truppenkon­
tingente »die Grundsätze und den Geist der 
auf den Einsatz militärischen Personals an­
wendbaren allgemeinen internationalen 
Übereinkommen beachten müssen«. 
Nicht nur der Umfang dieser Verpflichtung, 
sondern schon die Frage nach ihrer Rechtsver­
bindlichkeit für die Vereinten Nationen be­
gegnet immer wieder Zweifeln. Es ist deshalb 
überzeugend, wenn Risse vorschlägt, sie stär­
ker auch im Recht der Vereinten Nationen zu 
verankern. Die Genfer Abkommen (gemeinsa­
mer Artikel 2 Absatz 3), ihr Zusatzprotokoll I 
(Art.96 Abs. 3) und die Haager Konvention 
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten 
Konflikten (Art.18 Abs.3) eröffnen ausdrück­
lich die Möglichkeit für alle »am Konflikt be­
teiligten Mächte«, also nicht nur für die krieg­
führenden Parteien eines bewaffneten Kon­
flikts, Vertragsbestimmungen des humanitä­
ren Völkerrechts förmlich und mit Bindungs­
wirkung auch für die Konfliktparteien anzu­
nehmen. Risse fordert, daß die Vereinten Na­
tionen endlich die Kraft finden, sich zumin­
dest den Genfer Abkommen und ihren Zusatz­
protokollen zu unterwerfen. Er weist zugleich 
darauf hin, daß es den Entsendestaaten ob­
liegt, ihre Verantwortung für die Verbreitung 
des humanitären Völkerrechts wahrzuneh­
men. Seine These hat praktische Bedeutung 
und verdient Unterstützung. 

Dieter Fleck • 

Hanstein, Rudolf von: Der Einfluß der 
Vereinten Nationen auf die Sonderorgani­
sationen — Anspruch und Wirklichkeit. 
Eine Untersuchung am Beispiel der Aus­
einandersetzungen im Hinblick auf die 
Dekolonisierung 

Bern etc.: Peter Lang (Europäische Hoch­
schulschriften, Reihe H/Rechtswissen­
schaft, Bd. 709) 1988 
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Die von Christian Tomuschat betreute Bonner 
Dissertation geht der Frage nach, ob und wie 
die 16 Sonderorganisationen im Sinne des Ar­
tikels 57 der Charta von den Vereinten Natio­
nen zur Verfolgung ihrer Ziele eingesetzt wer­
den können. Der Verfasser erörtert das als 
Rechtsproblem, aber auch als Frage politi­
scher Einflußnahme. Er geht zu Recht davon 
aus, daß die verbreitete Redeweise von der 
>UN-Familie< das rechtliche und tatsächliche 
Verhältnis der Vereinten Nationen — der 
Hauptorganisation — und der Sonderorgani­

sationen zueinander zu verdunkeln geeignet 
ist. Wie dieses Verhältnis beschaffen ist, ver­
dient deshalb Interesse, weil die Politik der 
Sonderorganisationen trotz des oft nahezu 
identischen Mitgliederbestandes von derjeni­
gen der Vereinten Nationen, wie sie sich vor­
nehmlich in Willensakten der Generalver­
sammlung ausdrückt, gelegentlich abweicht. 
Dabei sind vor allem die Weltbank und der 
Internationale Währungsfonds als Dissiden­
ten hervorgetreten. 
Augenfällig war dies zunächst im Verhalten 
gegenüber Portugal, solange dieser Staat sich 
gegenüber der Tendenz zur Entkolonisierung 
widerspenstig verhielt, sodann in der Politik 
zu den Konflikten des Südlichen Afrika. Die 
jeweilige Rolle der Vereinten Nationen und 
der Sonderorganisationen bei dem Ringen um 
eine Veränderung der weltwirtschaftlichen 
Ordnung gibt dem Thema auch weiterhin Be­
deutung. Daß die Strukturen, die verfahrens­
mäßig die Abweichung erst ermöglichen 
— Stimmwertgleichheit in der Generalver­
sammlung, Stimmenwägung in den Finanzor­
ganisationen —, ihrerseits Zielscheibe der 
Veränderungspostulate unter dem Schlag­
wort >neue internationale Wirtschaftsord­
nung« sind, verstärkt die Brisanz. So berührt 
das Buch — von der scheinbar engen Rechts­
frage nach dem Weisungsrecht der General­
versammlung gegenüber den Sonderorganisa­
tionen herkommend — Grundfragen der ge­
genwärtigen Verfassung der Völkerrechtsge­
meinschaft und ihrer künftigen Entwick­
lung. 
Die Arbeit beginnt nicht, wie man erwarten 
könnte, mit einer Analyse der Rechtsstellung 
der Sonderorganisationen, die (entgegen ur­
sprünglichen konzeptionellen Absichten) 
nicht Unterorgane der UN, sondern selbstän­
dige Rechtspersönlichkeiten sind, welche 
durch bilaterale Übereinkommen (sogenannte 
Beziehungsabkommen, Art. 63 der Charta) mit 
den Vereinten Nationen verflochten sind. 
Nach der Charta soll ihre Tätigkeit durch den 
Wirtschafts- und Sozialrat »koordiniert« wer­
den, der mit ihnen in einem regen Papieraus­
tausch steht. 
Der Verfasser geht hierauf ein, nachdem er 
einen Bericht über die Einflußnahme der UN 
auf die Sonderorganisationen im Zuge der 
Entkolonisierungsphase erstattet hat, um die 
anstehenden Rechtsfragen sogleich ins Licht 
in der besagten >Familie< aufgetretener Kon­
flikte stellen zu können. Es wird sodann ge­
fragt, welche Bedeutung Resolutionen der Ge­
neralversammlung für die Sonderorganisatio­
nen zukommt. »Innerinstitutionelle Weisun­
gen« können sie nach dem oben erwähnten 
rechtlichen Ausgangspunkt nicht sein. Charta 
und Beziehungsabkommen lassen den Son­
derorganisationen insoweit Autonomie. Die 
Abkommen sprechen allerdings von dem 
Recht der Vereinten Nationen, »formelle 
Empfehlungen« an die Sonderorganisationen 
zu richten (die Finanzorganisationen haben 
dieses Recht auch ihrerseits gegenüber den 
UN). Der Autor arbeitet heraus, daß auch 
hieraus eine Verbindlichkeit nicht folgt. Er 
sieht, daß dieses Bild durch Gewohnheitsrecht 
nicht modifiziert worden ist. Schon hier 
schneidet er die Untersuchung vor allem auf 
das Verhalten der Sonderorganisationen im 
Rahmen der Bemühungen der Weltorganisa­
tion um die Durchsetzung des Selbstbestim­
mungsprinzips und um den Abbau der Apart­
heid zu. Dieser Aspekt tr i t t vollends in den 
Vordergrund, wenn von Hanstein weiter un­
tersucht, ob die Sonderorganisationen nicht 
schon kraft ihrer Stellung als Völkerrechts­
subjekte verpflichtet seien, die in den Berei­
chen Selbstbestimmung und Bekämpfung der 
Apartheid etablierten Normen zu achten. 
Wäre dem so und bedeuteten ferner die ein­
schlägigen Empfehlungen der Generalver­
sammlung an die Sonderorganisationen nur 
einen Hinweis auf ohnehin bestehende Pflich­
ten — so der Gedankengang —, dann würden 

die Sonderorganisationen solche Empfehlun­
gen zu befolgen haben. 
Die Ausgangsfragestellung ist damit verlas­
sen: Es geht nicht mehr um die Verbindlich­
keit von Resolutionen als solchen, sondern um 
Verpflichtungen der Sonderorganisationen 
aus allgemeinem Völkerrecht, die durch Reso­
lutionen allenfalls identifiziert würden. So 
verschafft sich der Autor den Raum, die Kon­
flikte im Südlichen Afrika, ja grundsätzlich 
die Frage nach »Allgemeininteressen« im Völ­
kerrecht, nach Verpflichtungen, die mögli­
cherweise jedes Völkerrechtssubjekt treffen, 
nach »internationalen Vergehen« im Sinne der 
Kategorienbildung der Völkerrechtskommis­
sion und nach »ius cogens« im Sinne des von 
Art.53 der Wiener Vertragsrechtskonvention 
vorausgesetzten Begriffs Ausschau zu halten. 
Das Ergebnis: Die Republik Südafrika versto­
ße fortwährend gegen Völkerrecht; die übri­
gen Staaten seien deshalb aber nicht zu »be­
stimmten Reaktionen verpflichtet«; wenn das 
(künftig) anders werden sollte, würden hier­
aus auch für die Sonderorganisationen »die­
selben Pflichten« erwachsen. Ob das so richtig 
ist, kann hier nicht erörtert werden — was 
aber folgt für die Ausgangsfrage, die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen den Vereinten 
Nationen und den Sonderorganisationen? Der 
Autor postuliert die Rechtspflicht der letzte­
ren, »zu prüfen, ob ihr Verhalten der südafri­
kanischen Politik Vorschub leistet«. Dieser 
zunächst vage, zur Handlungsanleitung kaum 
taugliche Satz wird zu der These spezifiziert, 
daß (auch) die Sonderorganisationen in ihre 
Abwägungen einzubeziehen hätten, wie allge­
mein von der Völkerrechtsgemeinschaft aner­
kannte Grundsätze möglichst effektiv umge­
setzt werden können: Hier taucht der Gedan­
ke einer »Gesamtverantwortung« der Völker­
rechtssubjekte auf, die Vorstellung einer Völ­
kerrechtsgemeinschaft, in der auch die Son­
derorganisationen ihren nicht nur von Befug­
nissen, sondern auch von Verpflichtungen ge­
prägten Part zu spielen haben. 
Am Schluß schlägt der Autor einen Bogen zu 
den Forderungen nach einer institutionellen 
Umgestaltung — bekanntlich ein Thema, das 
die Vereinten Nationen seit ihrer Gründung 
begleitet. Er spricht damit letztlich das Axiom 
an, das auch künftig den Sonderorganisatio­
nen ermöglicht, eigene Politikpräferenzen zur 
Geltung zu bringen: die Frage der Stimmver­
hältnisse. Daß in den Finanzorganisationen 
insoweit die Einführung des Grundsatzes der 
Gleichwertigkeit jeder Stimme bevorstünde, 
ist nicht zu sehen. 
So bleibt die Möglichkeit der Abweichung 
erhalten; die Steuerungsmöglichkeiten der 
Hauptorganisation gegenüber den Sonderor­
ganisationen sind rechtlich schwach, aber 
faktisch vorhanden. Es ist das Verdienst der 
Studie, dies in sorgfältiger Analyse der Orga­
nisationspraxis belegt und die Frage nach den 
Einflüssen allgemeinen Völkerrechts auf die 
Handlungsfreiräume der Sonderorganisatio­
nen gestellt zu haben. Manches hätte an Hand 
der wissenschaftlichen Literatur deutlicher 
belegt und auch sprachlich besser durchformt 
werden können. Daß die Ergebnisse vorläufig 
bleiben müssen, ist dem Autor nicht anzula­
sten. Er hatte einen Rechtszustand zu schil­
dern, der von fundamentalen Interessenge­
gensätzen zwischen maßgeblichen Akteuren 
der Völkerrechtsgemeinschaft gekennzeich­
net ist. Daran kommen weder die UN noch die 
Sonderorganisationen vorbei. Daß die Auf­
räumarbeit Entkolonisierung zum inhaltli­
chen Leitmotiv der Arbeit geworden ist, wirft 
ein bezeichnendes Licht auf die Konsensfä­
higkeit der Völkerrechtsgemeinschaft, soweit 
sie sich in den Vereinten Nationen und deren 
Sonderorganisationen institutionalisiert hat: 
Nur hier und nur im Verhältnis gegenüber 
dem zum Paria erklärten Südafrika vermögen 
diese Organisationen sich zu einigermaßen 
konkreten normativen Vorgaben durchzurin­
gen. Philip Kunig • 
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